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Düsseldorf
Nähe trifft Freiheit

Die nachfolgende Bekanntmachung ist am 18. März 2023 auch durch Bereitstellung auf der städtischen Internetseite unter
https://www.duesseldorf.de/bekanntmachungen.html#c164807 öffentlich bekannt gemacht worden. Sie wird hier gem. § 9 der Hauptsatzung
bekannt gemacht.

Öffentlichkeitsbeteiligung
Es ist beabsichtigt, im Stadtbezirk 7 einen
Bebauungsplan der Innenentwicklung
(Nr. 07/017) aufzustellen. Das Plangebiet um-
fasst das Gebiet zwischen der Bergischen Land-
straße im Norden, der Gräulinger Straße im
Osten und der Straße Im Heidewinkel im Süden
und Südwesten

Die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung
sollen

am 23.03.2023,
Beginn: 18.30 Uhr
in den Sana-Kliniken, Düsseldorf,
Gräulinger Straße 120,

im Rahmen einer Anhörung der Öffentlichkeit
vorgestellt und erörtert werden.
Hierzu sind alle an dieser Planung Interessierten
– dazu gehören auch Kinder und Jugendliche –

herzlich eingeladen.

Hinweis: zur Veranstaltung ist das Tragen einer
FFP2-Maske verpflichtend!

Der v. g. Veranstaltungsort ist durch die Stadt-
bahnlinie U 83, die Straßenbahnlinie 709 und
die Buslinien 725, 738 und 781 – Haltestelle
„Gerresheim, Krankenhaus“ erreichbar.

Die Planung wird zusätzlich durch Planaushänge
im Stadtplanungsamt, Brinckmannstraße 5,
40225 Düsseldorf und im Internet unter
https://www.o-sp.de/duesseldorf/plan/
beteiligung.php im Zeitraum vom 20.03.2023
bis einschließlich 06.04.2023 der Öffentlich-
keit vorgestellt.
Die Planunterlagen können montags bis don-
nerstags von 9 bis 15 Uhr und freitags von 9 bis
13 Uhr im Verwaltungsgebäude Brinckmann-
straße 5, 40225 Düsseldorf, 4. Obergeschoss
eingesehen werden.

(Stadtbezirk 7)
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Das Stadtplanungsamt ist durch die Stadtbahn-
linien U71, U73 und U83 und die Straßenbahn-
linien Nr. 704 und 706 – Haltestelle "Auf'm
Hennekamp", die Buslinien Nrn. 780, 782, 785
– Haltestelle "Feuerbachstraße" und die
S-Bahnlinien S1, S6, – Haltestelle „D-Volksgar-
ten“ erreichbar.

Im oben genannten Zeitraum besteht neben der
Äußerungsmöglichkeit am Veranstaltungstag
auch die Möglichkeit sich zu dieser Planung wie
folgt zu äußern: Per Briefpost an das Stadtpla-
nungsamt, per E-Mail an bauleitplanung
@duesseldorf.de oder über die oben genannte
Internetadresse.

Düsseldorf,10.03.2023
61/12-B-07/017

Landeshauptstadt Düsseldorf
Der Oberbürgermeister

Stadtplanungsamt
Im Auftrag
Orzessek-Kruppa
(Amtsleiterin)

Ausschuss für Wohnungswesen
und Modernisierung
Montag, 20. März, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Heike Prießen,
Tel: 89-96195

Ausschuss für Wirtschaftsförderung,
internationale und
regionale Zusammenarbeit
Dienstag, 21. März, 17 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Dorota Kalkbrenner,
Tel: 89-93866

Bauausschuss
Dienstag, 21. März, 15 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Antonio Collura,
Tel: 89-93230

Bezirksvertretung 2
Dienstag, 21. März, 16 Uhr
Bezirksverwaltungsstelle 2, Grafenberger
Allee 68, Sitzungssaal 1. Etage
Schriftführer: Markus Kreikenbaum,
Tel: 89-24971

Bezirksvertretung 3
Dienstag, 21. März, 17 Uhr
Stadtteilzentrum, Bürgersaal,
Bachstraße 145
Schriftführer: Marc Baumgarth,
Tel: 89-93071

Öffentliche Sitzungen
Sportausschuss
Mittwoch, 22. März,14 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Thomas Böhm,
Tel: 89-95208

Ausschuss für Planung
und Stadtentwicklung
Mittwoch, 22. März, 17 Uhr
Universitätsklinikum Düsseldorf,
Moorenstraße 5, Hörsaal Gebäude 12.46
Schriftführer: Hartmut Knorr,
Tel: 89-96844

Bezirksvertretung 4
Mittwoch, 22. März, 15 Uhr
Hallenbad Rheinblick 741, Pariser Straße 41,
Großer Veranstaltungsraum, 2. Etage
Schriftführer: Andre Wemmers-Hüsgen,
Tel: 89-93012

Kulturausschuss
Donnerstag, 23. März, 15 Uhr
Rathaus, Plenarsaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführerin: Linda Hannemann,
Tel: 89-21612

Bezirksvertretung 1
Freitag, 24. März, 14 Uhr
Rathaus, Sitzungssaal, Marktplatz 2, 1. Etage
Schriftführer: Leo Mäulen,
Tel: 89-96026

Veröffentlichung der
Bodenrichtwerte gemäß
§ 196 Absatz 3
Baugesetzbuch
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte
in der Landeshauptstadt Düsseldorf hat die
Bodenrichtwerte, Immobilienrichtwerte und
sonstige für die Wertermittlung erforderlichen
Daten zum 01.01.2023 beschlossen. Sie werden
hiermit veröffentlicht.

Schriftliche Richtwertauskünfte können bei der
Geschäftsstelle per E-Mail gegen eine Gebühr
von 50 EUR beantragt werden.

Die Boden- und die Immobilienrichtwertkarten
sind im Vermessungs- und Katasteramt Düssel-
dorf, Brinckmannstraße 5 und unter
https://geoshop.duesseldorf.de/produkte/
richtwertkarten.html, für jeweils 50 EUR
erhältlich.

Gutachterausschuss für Grundstückswerte
Brinckmannstraße 5
40225 Düsseldorf
Telefon: (0211) 89. 95044
E-Mail:
gutachterausschuss@duesseldorf.de
Internet:
https://gutachterausschuss.duesseldorf.de
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Weil die Eigentümer eines angrenzenden Flur-
stücks als Beteiligte nur mit unverhältnismäßig
hohem Aufwand ermittelt werden können, wer-
den die Abmarkungen durch Offenlegung
bekannt gegeben.

Betroffen sind die in Düsseldorf, an der Kreis-
grenze zu Mettmann gelegenen Flurstücke

1.) Gemarkung Hubbelrath, Flur 12,
Flurstück 13
Lage: Krumbach Vogelskothen

2.)Gemarkung Hubbelrath, Flur 12,
Flurstück 17
Lage: Vogelskothen

Diese Grundstücke grenzen an die zu vermes-
sende Grundstücksgrenze an; Eigentümer sind
für das Grundstück nicht ermittelt.

Gemäß § 21 Abs. 5 des Gesetzes über die Lan-
desvermessung und das Liegenschaftskataster
vom 5. März 2005 (Vermessungs- und Kata-
stergesetz- VermKatG NRW, SGV.NRW.7134),
in der zur Zeit geltenden Fassung, erfolgt die
Bekanntgabe der Abmarkung von Grundstücks-
grenzen durch Offenlegung der Grenznieder-
schrift vom 07.02.2023 zur Geschäftsbuch-
nummer 22051 in der Zeit vom

01.04.2023 - 01.05.2023
in der Geschäftsstelle des

Öffentlich bestellten
Vermessungsingenieurs

Dipl.- Ing. Bernd Schölling, Dessauer Weg 10
in 40822 Mettmann

während der Bürozeiten Montag bis Freitag von
08:00 bis 16:00 Uhr.

Während der Offenlegungszeiten ist die Grenz-
niederschrift zur Einsichtnahme bereitgestellt.
Den betroffenen Eigentümern und Eigentüme-
rinnen, Inhabern und Inhaberinnen grundstücks-
gleicher Rechte ist Gelegenheit gegeben, sich
über das Ergebnis der Grenzermittlung und die
Abmarkung unterrichten zu lassen. Um Warte-
zeiten zu verkürzen besteht die Möglichkeit
einer Terminabsprache.

VERMESSUNG SCHÖLLING –
ÖbVI Dipl.-Ing. Bernd Schölling
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Bekanntmachung über die Offenlegung einer
Grenzniederschrift in der Gemarkung Hubbelrath
Anlass der Liegenschaftsvermessung ist die Vermessung der Kreisgrenze Mettmann / Düsseldorf mit folgenden Flurstücken

Mettmann | Ratingen

Gemeinde
Metzkausen | Hasselbeck

Gemarkung
1 ; 8 | 7 ; 9

Flur
2, 3, 195, 279, 377-380 ; 3051-3053, 5390 |
5-7, 9, 18, 25, 26, 30, 31, 35, 47, 48, 52, 53,

55, 57, 59, 65, 67 ; 310

Flurstücke

Düsseldorf

Gemeinde
Hubbelrath

Gemarkung
6 ; 7 ; 12

Flur
40, 41, 43, 54, 192, 216, 253 ;

6, 11, 35, 100-103, 105, 107, 118, 122 ;
13, 14, 17, 45, 75

Flurstücke

Belehrung über Einwendungen
gegen die Grenzermittlung:
Das Ergebnis der Grenzermittlung gilt gemäß
§ 21 Abs. 5 VermKatG NRW als von Ihnen aner-
kannt und die Grenzen sind somit gemäß § 19
Abs. 1 VermKatG NRW festgestellt, wenn nicht
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Offen-
legungsfrist Einwendungen erhoben werden.
Einwendungen gegen das Ergebnis der Grenz-
ermittlung sind schriftlich oder zur Niederschrift
bei mir unter der Anschrift Dipl.-Ing. Bernd
Schölling – Dessauer Weg 10 – 40822 Mett-
mann zu erheben.

Belehrung über den Rechtsbehelf
gegen die Abmarkung:
Gegen die Abmarkung kann innerhalb eines
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist bei
dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastions-
traße 39, 40213 Düsseldorf, EMail: poststel-
le@vg-duesseldorf.nrw.de Klage erhoben wer-
den. Die Klage kann schriftlich oder zu Protokoll
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des
Verwaltungsgerichts erhoben werden. Die
Klage kann auch durch Übermittlung eines elek-
tronischen Dokuments an die elektronische
Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das
elektronische Dokument muss mit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur der verantwor-
tenden Person versehen sein oder von der ver-
antwortenden Person signiert und auf einem
sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a
Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Es muss
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet
sein. Die technischen Rahmenbedingungen für
die Übermittlung und die Eignung zur Bearbei-
tung durch das Gericht bestimmen sich nach
näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsver-
kehr-Verordnung vom 24. November 2017
(BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fas-
sung. Wird die Klage durch Rechtsanwältin oder
einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine
juristische Person des öffentlichen Rechts ein-
schließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffent-
lichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse
erhoben, muss sie nach § 55d Satz 1 VwGO als
elektronisches Dokument übermittelt werden.
Dies gilt nach § 55d Satz 2 VwGO auch für
andere nach der VwGO vertretungsberechtigte

Personen, denen ein sicherer Übermittlungsweg
nach § 55a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO
zur Verfügung steht. Ist eine Übermittlung als
elektronisches Dokument aus technischen
Gründen vorübergehend nicht möglich, bleibt
auch bei diesem Personenkreis nach § 55d Satz
1 und 2 VwGO die Klageerhebung mittels
Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle zulässig. Die vorüber-
gehende Unmöglichkeit ist bei der Ersatzeinrei-
chung oder unverzüglich danach glaubhaft zu
machen; auf Anforderung ist ein elektronisches
Dokument nachzureichen. Hinweis: Weitere
Informationen erhalten Sie auf der Internetseite
www.justiz.de

Mettmann, den 06.03.2023

ÖbVI Dipl.- Ing. Bernd Schölling
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Förderprogramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“:
Richtlinie 2022

Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Gebäudesanierung zwecks Reduzierung des Energieverbrauchs innerhalb der Landeshauptstadt Düssel-
dorf im Rahmen des städtischen Förderprogramms „Klimafreundliches Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ vom 09.03.2023.

1. Zuwendungszweck

Private Haushalte sind für rund 30 Prozent des
Energieverbrauches in Düsseldorf verantwort-
lich. Auf den Bereich Gewerbe, Handel und
Dienstleistung entfallen weitere rund 15 Prozent.
Ziel des Programms ist es, mit den verfügbaren
städtischen Mitteln möglichst große Klimasch-
utz-Effekte zu erreichen sowie einen Anstoß für
wesentliche eigene Bemühungen der Bürgerin-
nen und Bürger unserer Stadt zur Durchführung
wünschenswerter Maßnahmen im Sinne des
Klimaschutzes zu geben.

Daher fördert die Landeshauptstadt Düsseldorf
innerhalb des Stadtgebietes die unter Punkt 2
beschriebenen Maßnahmen in bauaufsichtlich
genehmigten, privaten Gebäuden zu Wohn-
zwecken, gemischt genutzten Gebäuden mit
Gewerbe- und Wohneinheiten sowie Gewer-
beimmobilien von Kleinst- und Kleinunterneh-
men nach Definition der Europäischen Union
(EU-Empfehlung 2003/361/EG).

2. Gegenstand der Förderung

2.1 Bei Bestandsbauten
– Beratungsleistungen SAGA-Sanierungsbe-

gleitung und Thermografiegutachten (siehe
Punkte 5.1.2, 5.1.3);

– Wärmedämmung von Außenwänden,
Dächern, Flachdächern, obersten Geschoss-
und Kellerdecken (siehe Punkt 5.2);

– Erneuerung von Fenstern und Haustüren
(siehe Punkt 5.3);

– Einbau von hochwasserbeständigen und
wasserdichten Fenstern und Türen (siehe
Punkt 5.3.1);

– Wärmedämmung, Fenster- und Haustür-
erneuerung im Bereich von denkmal- und
satzungsgeschützten Gebäuden
(siehe Punkt 5.4);

– Optimierung von Heizungsanlagen (siehe
Punkt 5.5);

– Optimierung der dezentralen Warmwasser-
bereitung (siehe Punkt 5.6);

– Wärmepumpen (siehe Punkt 5.10).

2.2 Bei Bestands- und Neubauten
– Beratungsleistung Antragsbegleitung (siehe

Punkt 5.1.1);
– Neuanschluss an die Fernwärme (siehe

Punkt 5.7);
– Technische Anlagen zur Nutzung der Solar-

energie (siehe Punkt 5.8);
– Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung

(siehe Punkt 5.9);
– Wand-Ladestationen für Elektroautos (siehe

Punkt 5.11).

2.3 Bei Neubauten
– Energieeffiziente Wohngebäude

(siehe Punkt 5.12).

3. Förderempfänger – Antragsberechtigung
und Antragstellung

3.1 Förderempfänger
und Antragsberechtigung

Förderempfänger und antragsberechtigt sind
Eigentümerinnen und Eigentümer (natürliche
und juristische Personen des privaten Rechts
sowie Personengesellschaften und Wohnungs-
eigentümergemeinschaften im Sinne des Woh-
nungseigentumsgesetzes (WEG)) von unter
Punkt 1 genannten Gebäuden deren Grund-
stücke innerhalb des Stadtgebietes von Düssel-
dorf liegen.
Antragsberechtigt sind ferner alle gemeinnützi-
gen Organisationsformen einschließlich Kirchen
(i.S.v. §5 Abs. 1 Nr. 9 KStG), in deren Eigentum
sich die zu sanierenden Gebäude befinden. Der
Nachweis der Gemeinnützigkeit hat durch eine
entsprechende Bestätigung über die Freistel-
lung der Körperschaftssteuer durch das Finanz-
amt zu erfolgen.
Antragsberichtigt sind weiterhin Mieterinnen
und Mieter, die mit dem Einverständnis der
Eigentümerin, des Eigentümers Maßnahmen
nach Punkt 5.5.3, 5.6, 5.8.2 oder 5.11 umsetzen
wollen.

3.2 Antragstellung
Die Antragstellung erfolgt durch die unter Punkt
3.1 genannten Förderempfänger oder durch
eine/n Bevollmächtigte/n. Gibt es bei einem
Gebäude mehrere Eigentümerinnen und Eigen-
tümer ist das Einverständnis aller Eigentümerin-
nen und Eigentümer nachzuweisen. Bei Woh-
nungseigentümergemeinschaften ist ein ent-
sprechender Beschluss der Eigentümergemein-
schaft vorzulegen.
Die Antragstellung kann zudem von Bauträgern
als Bevollmächtigte der späteren Eigentümerin
/des späteren Eigentümers erfolgen.

4. Antragsverfahren und Maßnahmenbeginn

4.1 Antragsverfahren
Nach Eingang des Förderantrages wird ein Ein-
gangsschreiben versandt. Sofern der Antrag
unvollständig ist, erfolgt eine schriftliche
Benachrichtigung. Nach Eingang der vollständi-
gen Unterlagen wird der Antrag auf seine För-
derfähigkeit geprüft. Maßgebend für die Bewer-
tung sind die Angaben in den Angeboten bzw.
Kostenschätzungen sowie in den technischen
Beschreibungen. Das Prüfergebnis wird schrift-
lich mitgeteilt. Im Falle einer positiven Prüfung
wird die grundsätzliche Förderfähigkeit des
Antrages festgestellt und eine Fördernummer
bekannt gegeben.

Die Anträge sind mit den dafür vorgesehenen
Formularen zu stellen und einschließlich der
erforderlichen Anlagen beim Amt für Umwelt-
und Verbraucherschutz der Landeshauptstadt
Düsseldorf einzureichen. Die erforderlichen
Anlagen werden mit dem jeweiligen Antragsfor-
mular beschrieben. Der Antrag wird abgelehnt,

wenn nach entsprechender Aufforderung die
notwendigen Unterlagen nicht fristgerecht
nachgereicht werden.
Für eine Beratung zur Antragstellung steht das
Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz der
Landeshauptstadt Düsseldorf telefonisch unter
0211.89-21015 und persönlich zur Verfügung.

Digitale Antragsformulare, Merkblätter und
Arbeitshilfen sind unter
www.duesseldorf.de/klimafreundlichwohnen
hinterlegt. Die Unterlagen können auf Nach-
frage auch zugeschickt werden.

4.2 Maßnahmenbeginn
Die Maßnahmen dürfen erst nach Bekanntgabe
der Fördernummer in Auftrag gegeben werden.
Maßnahmen, die bereits vor Bekanntgabe der
Fördernummer in Auftrag gegeben wurden,
werden nicht gefördert. Ausgenommen hiervon
sind Antragsbegleitung und Thermografiegut-
achten gemäß Punkt 5.1.1, 5.1.3. Diese können
ausnahmsweise nach Abschluss der Maßnahme,
jedoch spätestens 6 Monate nach Abrechnung
beantragt und gefördert werden. Maßgebend
ist das Datum der Schlussrechnung.

Im Ausnahmefall kann auf schriftlichen Antrag
ein vorzeitiger, förderunschädlicher Maßnah-
menbeginn genehmigt werden. Aus einer sol-
chen Genehmigung ist kein Anspruch auf eine
spätere Bewilligung einer Förderung abzuleiten.

Die Planung, Beratung und Bearbeitung des
Baugenehmigungsantrags, von Bodenuntersu-
chungen und Grunderwerb gelten dabei nicht
als Beginn der Maßnahme.

5. Förderfähige Maßnahmen

Das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
der Landeshauptstadt Düsseldorf legt im Rah-
men des Förderprogramms technische Vorga-
ben fest. Diese sind unter den nachfolgenden
Punkten 5.1 – 5.12 beschrieben.

Für alle Maßnahmen gilt:
– Die Vorgaben zu den Punkten 3 bis 4

Antragsberechtigung und Antragstellung,
Antragsverfahren und Maßnahmenbeginn
sind einzuhalten.

– Maßnahmen an (eingetragenen) Baudenk-
malen und Gebäuden im örtlichen Gel-
tungsbereich einer Denkmalbereichssatzung
können gefördert werden, sofern eine
Genehmigung der Unteren Denkmalbehör-
de vorliegt.*

– Maßnahmen an Gebäuden im örtlichen Gel-
tungsbereich einer Erhaltungs- oder Gestal-
tungssatzung können gefördert werden,
sofern eine Genehmigung des Bauaufsichts-
amtes vorliegt.*

– Maßnahmen im Bereich öffentlich geförder-
ten Wohnraums können gefördert werden,
sofern die geplanten Maßnahmen durch das
Amt für Wohnungswesen geprüft und frei-
gegeben sind.
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– Maßnahmen im Rahmen einer Nutzungs-
änderung können gefördert werden, sofern
eine Genehmigung des Bauaufsichtsamtes
vorliegt.

– Maßnahmen im Rahmen einer Änderung
von Bestandsbauten können gefördert wer-
den, wenn eine Genehmigung des Bauauf-
sichtsamtes vorliegt (sofern gemäß Landes-
bauordnung BauO NRW erforderlich).

– Maßnahmen, deren Durchführung auf einer
gesetzlichen Verpflichtung oder behörd-
lichen Anordnung beruht werden nicht
gefördert.

– Gebäude, die erhebliche Missstände oder
Mängel im Sinne von § 177 Abs. 2 und 3
Baugesetzbuch aufweisen, welche durch
Modernisierungs- und Instand-setzungs-
maßnahmen zugleich nicht behoben wer-
den oder behoben werden können, werden
nicht gefördert.

– Gebäude, die wegen einer Unvereinbarkeit
mit einem rechtskräftigen Bebauungsplan
nicht stehen bleiben können oder Gebäude,
die im Geltungsbereich einer Veränderungs-
sperre (Ausnahmen möglich) liegen, werden
nicht gefördert.

– Eigenleistungen und dabei entstandene
Materialkosten sind aufgrund der notwendi-
gen Qualitätssicherung nicht förderfähig. Es
werden ausschließlich Leistungen von Fach-
unternehmen und die diesen Leistungen
zuzuordnenden Materialkosten berücksich-
tigt. Eine private Durchführung der zur För-
derung beantragen Maßnahmen von Fach-
handwerkern in deren Eigentum ist möglich,
wobei lediglich Materialkosten geltend
gemacht werden können.

– Die Verwendung gebrauchter Produkte ist
aufgrund der notwendigen Qualitätssiche-
rung nicht förderfähig.

* Informationen zu Satzungsgebieten sind unter
maps.duesseldorf.de hinterlegt.

Für eine Beratung zur Förderfähigkeit von Maß-
nahmen steht das Amt für Umwelt- und Ver-
braucherschutz der Landeshauptstadt Düssel-
dorf telefonisch unter 0211.89-21015 und per-
sönlich zur Verfügung.

Förderfähige Maßnahmen:

5.1 Beratungsleistungen

5.1.1 Antragsbegleitung
(bei Bestands- und Neubauten)

Anforderung
Es wird die Unterstützung bei Erstellung und
Einreichung des Förderantrags beispielsweise
durch den anbietenden Fachbetrieb, ein Fach-
planungs- oder Ingenieurbüro gefördert.

Förderfähige Leistungen
– Ausfüllen Förderantrag;
– Beschaffung der nach Antragsformular

erforderlichen Unterlagen (Produktdaten-
blätter, Herstellerinformationen, bemaßte
Planunterlagen, etc.);

– Abstimmungsgespräche mit dem Amt für
Umwelt- und Verbraucherschutz zur Klä-
rung der Anforderungen;

– Vor-Ort Termine zur Vorbereitung der
Antragstellung.

Weitere förderfähige Leistungen sind dem
Merkblatt Antragsbegleitung zu entnehmen,
welches unter www.duesseldorf.de/
klimafreundlichwohnen hinterlegt ist.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– 50 Prozent der Gesamtkosten (Lohn- und

Materialkosten) – maximal jedoch € 300 je
Sanierungsprojekt.

5.1.2 SAGA-Sanierungsbegleitung
(bei Bestandsbauten)

Anforderung
Im Rahmen von Sanierungsprojekten wird die
energetische Baubegleitung durch von der Ser-
viceagentur Altbausanierung (SAGA) gelistete
Sanierungsbegleiterinnen, Sanierungsbegleiter
gefördert. Voraussetzung ist, dass für minde-
stens eine der ausgeführten Einzelmaßnahmen
Zuschüsse aus dem Förderprogramm „Klima-
freundliches Wohnen und Arbeiten in Düssel-
dorf bewilligt werden. Förderfähig sind Leistun-
gen im Rahmen von Bestandsaufnahme, Ent-
wicklung eines energetischen Sanierungskon-
zepts, Detailplanung, projektbegleitender Quali-
tätssicherung und Bauabnahme.

Weitere förderfähige Leistungen sind dem
Merkblatt SAGA-Sanierungsbegleitung zu ent-
nehmen, welches unter
www.duesseldorf.de/klimafreundlichwohnen
hinterlegt ist.

Für Informationen zu gelisteten Sanierungsbe-
gleiterinnen, Sanierungsbegleitern steht die
SAGA unter 0211.89-21015 oder
saga@duesseldorf.de zur Verfügung.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– 50 Prozent der Gesamtkosten (Lohn- und

Materialkosten) – maximal jedoch € 1.000
je Sanierungsprojekt.

5.1.3 Thermografiegutachten
(bei Bestandsbauten)

Anforderung
Zur Aufdeckung von Wärmeverlusten an der
Außenhülle eines Gebäudes werden Thermo-
grafiegutachten gefördert, sofern folgende Vor-
aussetzungen erfüllt sind:

Qualifikation Thermografin/ Thermograf
Die Qualifikation der Thermografin, des Ther-
mografen muss mindestens der Stufe 1 nach
DIN EN IS0 9712 Infrarotthermografie (TT) ent-
sprechen.

Thermografiegutachten
Die Thermografiegutachten müssen mindestens
enthalten:
– Die Thermografieaufnahmen

(Thermogramme)
− sind für alle zugänglichen Gebäude-

seitenflächen zu erstellen (mindestens
vier Thermogramme pro Gebäude);

− sind bei entsprechenden Witterungsver-
hältnissen (Temperaturdifferenz zwi-
schen innen und außen von mindestens
15 K über einen ausreichenden Zeit-
raum) durchzuführen.

– Der Thermografiebericht
– ist im Rahmen eines persönlichen Bera-

tungsgesprächs zu übergeben;
– ist in Anlehnung an die aktuelle Richtli-

nie Bauthermografie Punkt 7 des Bun-
desverbandes für Angewandte Thermo-
grafie e.V. VATh beziehungsweise ent-
sprechender Bestimmungen nachfol-
gender Richtlinienfassungen zu erstellen
(https://www.vath.de/VATH-
Richtlinien.htm).

– Das Beratungsgespräch
− ist vor Ort am Objekt durchzuführen

und muss u.a. folgende Inhalte themati-
sieren: Erläuterung zur Interpretation
der Farbverläufe, Erläuterung der
erkannten Schwachstellen, Maßnahme-
nempfehlungen zu erkannten Schwach-
stellen, Beratung zu möglichen Einspar-
potenzialen.

− Der Umfang des Beratungsgesprächs
muss mindestens 1 Stunde betragen.

− Die o.g. Punkte sind durch die Berate-
rin/den Berater zu bescheinigen (Anlage
zum Förderantrag).

Entspricht ein eingereichtes Thermografiegut-
achten nicht den Mindestanforderungen dieser
Richtlinie, ist die Auszahlung des Zuschusses
nicht möglich. Nachbesserungen sind ausge-
schlossen.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– 50 Prozent der Gesamtkosten (Thermo-

grafieaufnahmen und Beratungsgespräch)
– maximal jedoch € 150.

5.2 Wärmedämmung von Außenwänden,
Dächern, Flachdächern,
obersten Geschoss- und Kellerdecken
(bei Bestandsbauten)

Anforderung
Gefördert werden fachgerecht ausgeführte
Maßnahmen zur Verringerung der Wärmeverlu-
ste bei Bestandsbauten ohne Dämmung. Bei
Bestandsbauten, bei denen eine unzureichende,
alte Bestandsdämmung zuvor beseitigt werden
muss, wird die Neudämmung mit einem erhöh-
ten Fördersatz unterstützt. Die höhere Förder-
summe gegenüber der erstmaligen Dämmung
ergibt sich aus der zusätzlichen Förderung der
Entsorgung des alten Dämmmaterials.

Förderfähig ist die Wärmedämmung im Bereich
des Baubestandes einschließlich dessen Erwei-
terung und Ausbaus. Nicht förderfähig ist die
Wärmedämmung im Bereich unbeheizter Keller-
räume mit Ausnahme einer unterseitigen Däm-
mung der Kellerdecke, die dem Erdgeschoss
zugeordnet wird.

Die Förderung von Teilflächen von Gebäuden
ist in begründeten Einzelfällen möglich. Die
Mindestfläche für eine Förderung für die Däm-
mung von Außenwand, Dach, Flachdach und
oberste Geschoßdecke beträgt 25 m², für die
Dämmung der Kellerdecke 20 m².

U-Werte
Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
beschreibt die Dämmqualität eines Bauteils.
Je kleiner der U-Wert ist, umso besser ist die
Dämmqualität. Die folgenden maximalen
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U-Werte müssen eingehalten werden:
– Außenwand: U-Wert 0,20 W/(m²K)
– Dach: U-Wert 0,20 W/(m²K)
– Flachdach: U-Wert 0,18 W/(m²K)
– Oberste

Geschossdecke: U-Wert 0,18 W/(m²K)
– Kellerdecke: U-Wert 0,27 W/(m²K)

Alle U-Wert-Anforderungen müssen die Grenz-
werte des GebäudeEnergieGesetzes GEG in
gültiger Fassung um mindestens 10 Prozent
unterschreiten, wobei die o.g. Werte in jedem
Fall den Mindeststandard bilden.

Der U-Wert ist durch nachvollziehbare und
normgerechte Berechnung auf Basis verwende-
ter Baustoffe und deren Schichtdicken zu ermit-
teln; die alleinige Angabe des Endergebnisses
ist nicht ausreichend.
Sind mehrere unterschiedliche Wandaufbauten
vorhanden (z.B. verschiedene Mauerwerksma-
terialien, -dicken, Dämmmaterialien, Schicht-
dicken), ist für jeden Wandaufbau eine eigene
U-Wert Berechnung vorzulegen und aus den
jeweiligen Flächenanteilen und Einzel-U-Werten
der durchschnittliche U-Wert der gedämmten
Außenwand nachvollziehbar zu berechnen.

Vermeidung von Wärmebrücken
– Es sind Maßnahmen zur Vermeidung von

Wärmebrücken in den Anschlusspunkten
von Außenwand, Dach, oberster Geschoss-
decke, Kellerdecke und Sockel zu belegen;

– Bei einer Innendämmung ist ein bauphysika-
lisches Gutachten über die zu dämmenden
Bauteile inklusiver aller Anschlusspunkte
vorzulegen.

Lüftungskonzept
– Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 ist

vorzulegen, wenn bei einer Dachgeschoss-
wohnung im Mehrfamilienhaus oder bei
einem Einfamilienhaus mehr als 1/3 der
Dachfläche abgedichtet werden.

Sommerlicher Wärmeschutz
– Bei Erweiterung und Ausbau von Bestands-

bauten mit einer hinzukommenden zusam-
menhängenden Nutzfläche größer als 50 m²
ist die Einhaltung der Anforderungen an den
sommerlichen Wärmeschutz nach § 14 GEG
zu belegen.

Dachbegrünung
– Es ist ein Statiknachweis zu erbringen, dass

das Dach über ausreichende Lastreserven
zur Errichtung einer Dachbegrünung ver-
fügt. Ab 15 Grad Dachneigung sind kon-
struktive Maßnahmen zur Schubsicherung
des Gründachaufbaus zu belegen.

Fachgerechte Ausführung
– Nach Abschluss der Maßnahme ist die

sach- und fachgerechte Ausführung unter
Berücksichtigung Wärmebrücken-relevan-
ter Details durch eine Fachfirma oder ein
Ingenieurbüro zu bestätigen.

Verwendung zugelassener Dämmstoffe
Es sind für die jeweilige Anwendung zugelasse-
ne Dämmstoffe zu verwenden.

Verwendung umweltfreundlicher Baustoffe bei
der Wärmedämmung
Der Einbau umweltfreundlicher Dämmstoffe
wird mit einer höheren Förderung honoriert. Der

hier geltende Fördersatz ist unter den Punkten
5.2.1 – 5.2.6 jeweils mit der Abkürzung
„umweltfrdl.“ gekennzeichnet. Anforderung an
die Baustoffe:
– Zertifizierung mit dem natureplus®-

Qualitätszeichen oder
– Zertifizierung mit dem Umweltzeichen

„Blauer Engel“.

Bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)
bezieht sich die Zertifizierung „Blauer Engel“ auf
das gesamte System einschließlich Fassadenan-
strich/Bekleidung. Die Verwendung von für das
zertifizierte WDVS zugelassenen Komponenten
ist mit projektbezogenem Lieferschein oder
Übereinstimmungsbestätigung als Anlage der
entsprechenden Allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung/Allgemeinen Bauartengenehmigung
zu belegen.

Informationen zu zertifizierten Baustoffen sind
u.a. unter www.blauer-engel.de und
www.natureplus.org zu finden.

Baustoffklassen der Dämmmaterialien nach
DIN 4102-2 (Brandschutzklassen)
Der Einbau der Dämmstoffe wird differenziert
nach seinem Brandverhalten gefördert, das in
die Kategorien „nicht brennbar“, „schwer ent-
flammbar“, „normal entflammbar“ unterteilt
wird. Die Klassifizierung erfolgt nach den Bau-
stoffklassen der DIN 4102-1 bzw. den bauauf-
sichtlichen Anforderungen nach Landesbauord-
nung (LBO). Die Klassifizierungen sind in nach-
folgender Übersicht dargestellt:

Baustoffklasse Bauaufsichtliche
nach DIN 4102-1 Anforderung nach LBO

A1 Nicht brennbar

A2

B1 Schwer entflammbar

B2 Normal entflammbar

B3 Leicht entflammbar –
nicht zugelassen
im Hochbau

Die Europäischen Klassifizierungen werden ent-
sprechend der Angaben des Deutschen Instituts
für Bautechnik (DIBt) zugeordnet.

Beim Einbau verschiedener Dämmstoffe (Kom-
bination verschiedener Dämmstoffe für einen
Bauteilquerschnitt) wird für die Bemessung der
Fördersumme der Dämmstoff mit dem gering-
sten Fördersatz als maßgebend angesetzt.

Der Einbau von Dämmmaterial der Baustoff-
klasse A bzw. nicht brennbar allein für beispiels-
weise Brandriegel nach Landesbauordnung gilt
nicht für eine Einstufung der Förderung als
umweltfreundlich und Brandschutzklasse A
bzw. nicht brennbar.

5.2.1 Förderung für die Wärmedämmung
der Außenwand

Die Förderung beträgt:

umweltfrdl. umweltfrdl. alle
und und anderen
Baustoff- Baustoff- förderfähigen
klasse klasse Dämmstoffe
A1/A2 B1/B2

€ 50/m² € 40/m² € 10/m²

Neudämmung

€ 55/m² € 45/m² € 15/m²

Als Bezugsfläche zur Bestimmung der Förder-
summe gilt die übermessene Außenwandfläche
(abzüglich Öffnungen größer 2,5 m²).

Bonus für die gleichzeitige Ausführung von
Wärmedämmung der Außenwand und Erneue-
rung von Fenstern

Wird neben der Außenwanddämmung gleich-
zeitig eine Fenstererneuerung ausgeführt, kann
unter folgenden Voraussetzungen ein Bonus
gewährt werden:
– Für Außenwanddämmung und Fensterer-

neuerung wurde eine Förderung nach der
vorliegenden Richtlinie beantragt,

– für die Außenwanddämmung wurde die
Förderung nach vorliegender Richtlinie
bewilligt und

– die Fenster entsprechen den Uw-Wert-
Anforderungen unter Punkt 5.3 bzw. 5.4 der
Richtlinie.

Der Bonus beträgt 20 Prozent der Fördersum-
me der Außenwanddämmung.

5.2.2 Förderung für die Wärmedämmung
der Dachflächen

Die Förderung beträgt:

umweltfrdl. umweltfrdl. alle
und und anderen
Baustoff- Baustoff- förderfähigen
klasse klasse Dämmstoffe
A1/A2 B1/B2

€ 45/m² € 35/m² € 10/m²

Neudämmung

€ 50/m² € 40/m² € 15/m²

Ggf. wird im Zuge der Dämmmaßnahmen der
Dachboden entrümpelt. Sofern Kosten für die
Dachbodenentrümpelung belegt werden,
erhöht sich die Fördersumme pauschal um
10 Prozent, mindestens jedoch um 200,00 €.

Gut erhaltene brauchbare Möbel, etc. können
für karitative Zwecke gespendet werden, teils
werden die Spenden direkt abgeholt. Die
Annahme von Sachspenden hängt von der aktu-
ellen Nachfrage ab. Eine Auflistung karitativer
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Einrichtungen ist unter
https://www.duesseldorf.de/
umweltamt/umweltthemen-von-a-z/abfall/
karitative.html hinterlegt.

5.2.3 Förderung für die Wärmedämmung
der obersten Geschossdecke

Die Förderung beträgt:

umweltfrdl. und alle anderen
Baustoffklasse förderfähigen
A1/A2 Dämmstoffe

€ 15/m² € 10/m²

Ggf. wird im Zuge der Dämmmaßnahmen der
Dachboden entrümpelt. Sofern Kosten für die
Dachbodenentrümpelung belegt werden,
erhöht sich die Fördersumme pauschal um
10 Prozent, mindestens jedoch um 200,00 €.

Gut erhaltene brauchbare Möbel, etc. können
für karitative Zwecke gespendet werden
(siehe Punkt 5.2.2).

5.2.4 Förderung für die Wärmedämmung
eines Flachdachs

Die Förderung beträgt:

umweltfrdl. umweltfrdl. alle
und und anderen
Baustoff- Baustoff- förderfähigen
klasse klasse Dämmstoffe
A1/A2 B1/B2

€ 45/m² € 35/m² € 10/m²

Neudämmung

€ 50/m² € 40/m² € 15/m²

5.2.5 Förderung für die Wärmedämmung
von Dächern in Kombination mit einer
Dachbegrünung

Bei Kombination einer gemäß Punkt 5.2 förder-
fähigen Dachdämmung und einer Dachbegrü-
nung mit einer Substrathöhe von mindestens
12 cm wird ein Bonus von 15 €/m² gewährt.
Wenn aus nachgewiesenen statischen Gründen
eine Substrathöhe von mindestens 12 cm nicht
möglich ist, können abweichend auch Dach-
begrünungen mit einer geringeren Substrathöhe
gefördert werden.

5.2.6 Förderung für die Wärmedämmung
der Kellerdecke

Die Förderung beträgt:

umweltfrdl. und alle anderen
Baustoffklasse förderfähigen
A1/A2 Dämmstoffe

€ 15/m² € 10/m²

5.3 Erneuerung von Fenstern und Haustüren
(bei Bestandsbauten)

Anforderung
Gefördert wird die fachgerecht ausgeführte
Erneuerung von Fenstern und Haustüren bei
Bestandsbauten sowie der fachgerecht ausge-
führte erstmalige Einbau von Fenstern und
Haustüren bei Erweiterung und Ausbau von
Bestandsbauten.

Materialvoraussetzungen
Abhängig von Material und/oder Herkunft sind
folgende Nachweise erforderlich:

Förder- Herkunft An- Erforder-
fähiges forder- licher
Rahmen- ung Nachweis
material

Heimi- Deutsch Herkunfts- Projekt-
sches land beleg bezogene
Holz Liefer-

schein
in Verbin
dung mit
System-
bezogener
Hersteller-
informa-
tion,
projekt
bezogene
Hersteller-
bescheini
gung

Import-/ Außer- FSC-/ Projekt-
Tropen- halb PEFC- bezo-
holz Deutsch- Zertifi- gener

land zierung Liefer-
schein
mit
Angabe
Zertifizie-
rungscode

Polyvinyl- nicht Recyclat- Profilbezo
chlorid rele- Anteil gene
(PVC) vant mindes- Bescheini

tens gung der
55 % RAL Güte

gemein
schaft
Kunststoff-
Fenster-
profile e.V.
nach RAL-
GZ 716,
technischer
Anhang A*

Polypro- nicht Nach- Profil-/
pylen, relevant weis system-
Polyure- Rahmen- bezogene
than, Poly- material Hersteller
ethylen informa-

tion/-
bescheini-
gung

Förder- Herkunft An- Erforder-
fähiges forder- licher
Rahmen- ung Nachweis
material

Alu- nicht Rahmen Bescheini-
minium relevent material ist gung
im aufgrund Statiker,
Aus- stati- Untere
nahme- scher/ Denkmal-
fall denkmal behörde,

pflegeri- ggf. Kopie
scher/ Vertrags
vertrag- dokument
licher
Vorgaben
erforder-
lich

* www.gkfp.de

Uw-/Ud-Wert
Der Wärmedurchgangskoeffizient (Uw-Wert für
Fenster und Ud-Wert für Haustüren) beschreibt
die Dämmqualität eines Bauteils. Je kleiner die-
ser Wert ist, umso besser ist die Dämmqualität.
Ein maximaler Uw-/Ud-Wert von 1,10 W/m²K für
Fenster und Haustüren muss eingehalten wer-
den.
Alle U-Wert-Anforderungen müssen die Grenz-
werte des GebäudeEnergieGesetzes GEG in
gültiger Fassung um mindestens 10 Prozent
unterschreiten, wobei die o.g. Werte in jedem
Fall den Mindeststandard bilden.

Der Uw-Wert des Gesamt-Fensters (Verglasung,
Randverbund, Sprossen, Rahmen) ist den tech-
nischen Produkt-Spezifikationen zu entnehmen
oder nach DIN EN ISO 10077-1 für Standardab-
messungen gemäß EN 14351-1 zu ermitteln.
Alternativ können individuelle, objektbezogene
Uw-Wert Berechnungen eingereicht werden.
Der Ud-Wert-Nachweis für Haustüren erfolgt
entsprechend.

Zusammenhängender Austausch
Um möglichst große Energiespareffekte anzu-
regen, wird ein zusammenhängender Fenster-
austausch gefördert. Dieser liegt vor, wenn
– alle Fenster in einer Nutzungseinheit

erneuert werden,
– alle Fenster auf einer Etage erneuert

werden,
– alle Fenster in einer Dachebene erneuert

werden oder
– alle Fenster bei der gesamten Hausfront

erneuert werden.

Werden einzelne Fenster einer Nutzungsein-
heit/ Etage/ Dachebene/ Hausfront nicht
erneuert, ist für diese ein Uw-Wert <= 1,70
W/m²K (= Anforderung der Energieeinsparver-
ordnung EnEV 2002) zu belegen. Die Erneue-
rung von Haustüren wird grundsätzlich nur
gefördert, wenn es sich um Bestandshaustüren
handelt und der Haustüraustausch im Zusam-
menhang mit einer oben genannten Fensterer-
neuerung erfolgt.

Vermeidung von Wärmebrücken
– Es sind Maßnahmen zur Vermeidung

von Wärmebrücken im Anschluss der Fen-
ster-/Türrahmen an die -laibung zu belegen.
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Lüftungskonzept
– Ein Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 ist

vorzulegen, wenn in einer Nutzungseinheit
im Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus
mehr als 1/3 der vorhandenen Fenster aus-
getauscht werden.

Für Sanierungen, bei denen nach Austausch der
Fenster der U-Wert der Außenwand schlechter
ist als der Uw-Wert der neuen Fenster, ist eben-
falls ein Lüftungskonzept vorzulegen, um die
mögliche Gefahr von Schimmelpilzbildung zu
prüfen.

Sommerlicher Wärmeschutz
– Bei Erweiterung und Ausbau von Bestands-

bauten mit einer hinzukommenden zusam-
menhängenden Nutzfläche größer als 50 m²
ist die Einhaltung der Anforderungen an den
sommerlichen Wärmeschutz nach § 14 GEG
zu belegen.

Fachgerechte Ausführung
Nach Abschluss der Maßnahme ist die sach-
und fachgerechte Ausführung unter Berücksich-
tigung Wärmebrücken-relevanter Details durch
eine Fachfirma oder ein Ingenieurbüro zu bestä-
tigen.

Förderung
Die Förderung beträgt in Abhängigkeit vom ver-
wendeten Rahmenmaterial:

– Heimisches – Import-/Tropenholz
Holz aus mit FSC-/PEFC
deutschen Zertifizierung
Wäldern

– PVC mit 55 % – Aluminium gemäß
Recyclat-Anteil statischer/

– Polyethylen, denkmal-
Polypropylen, pflegerischer
Polyurethan vertraglicher

Vorgaben

€ 140,00/m² € 70/m²

Sofern im Bereich der erneuerten Fenster
zusätzlich folgende Maßnahmen ausgeführt
wurden, erhöht sich die Fördersumme:
– Für die Dämmung vorhandener Rollladen-

kästen zur Vermeidung von Wärmebrücken
pauschal um 10 Prozent.

– Für die Errichtung eines außenliegenden
Sonnenschutzes pauschal um 30 Prozent.

Bonus für die gleichzeitige Ausführung von
Wärmedämmung der Außenwand und Erneue-
rung von Fenstern

Wird neben der Fenstererneuerung gleichzeitig
eine Außenwanddämmung ausgeführt, kann
unter folgenden Voraussetzungen ein Bonus
gewährt werden:
– Für Außenwanddämmung und Fensterer-

neuerung wurde eine Förderung nach der
vorliegenden Richtlinie beantragt,

– für die Fenstererneuerung wurde die Förde-
rung nach vorliegender Richtlinie bewilligt
und

– die Außenwanddämmung entspricht den
U-Wert-Anforderungen unter Punkt 5.2
bzw. 5.4 der Richtlinie.

Der Bonus beträgt 20 Prozent der Fördersum-
me der Fenstererneuerung.

5.3.1 Hochwasserbeständige und wasser-
dichte Fenster und Türen
(bei Bestandsbauten)

Gefördert wird der fachgerechte Einbau von
hochwasserbeständigen und wasserdichten
Fenstern und Türen in Räumen von Erdgeschoss
und Souterrain, die überwiegend zu Wohn-
zwecken genutzt werden.
Es muss nachgewiesen werden, dass das sich
das Gebäude und auch die betreffenden Räume
mit den auszutauschenden Fenstern/Türen in
einem Gebiet befindet, in dem eine Gefahr
durch Hochwasser- bzw. Starkregenereignisse
besteht. Dieser Nachweis kann formlos und mit
Hilfe von einschlägigen Karten, die die Hoch-
wasser- bzw. die Starkregengefahr an dem
betreffenden Objekt zeigen, erbracht werden.
Es können beispielsweise folgende Karten ver-
wendet werden: die Hochwassergefahrenkarte
das Landes NRW (https://www.uvo.nrw.de/)
oder die Starkregenereigniskarte der Landes-
hauptstadt Düsseldorf
(https://www.duesseldorf.de/kanal). Bereits
von einem Starkregen betroffene Eigentümerin-
nen und Eigentümer können mit einer Fotodo-
kumentation die Förderberechtigung nachwei-
sen.

Unterstützung bei der Einschätzung von Über-
flutungsgefahren kann im Rahmen der Stark-
regenberatung des Stadtentwässerungsbetriebs
der Landeshauptstadt Düsseldorf erfolgen.
Terminvereinbarungen sind telefonisch unter
0211-8922724 oder 0211-8926763 sowie per
Mail an starkregen@duesseldorf.de möglich.

Anforderungen
Ein maximaler Uw-/Ud-Wert von 1,10 W/m²K für
Fenster und Türen muss eingehalten werden.
Alle U-Wert-Anforderungen müssen die Grenz-
werte des GebäudeEnergieGesetzes GEG in
gültiger Fassung um mindestens 10 Prozent
unterschreiten, wobei die o.g. Werte in jedem
Fall den Mindeststandard bilden.

Das Fenster muss als wasserdicht bzw. hoch-
wasserbeständig nach dem Prüfverfahren der
ift-Richtlinie FE07/01 oder nach vergleichbaren
Verfahren gelten.

Abweichend zu den Anforderungen zur Förde-
rung von herkömmlichen Fenstern und Türen
werden an hochwasserbeständige Fenster keine
Anforderungen an den Rezyklat-Anteil im Rah-
men gestellt.

Förderung
Die Förderung beträgt 30 Prozent der Gesamt-
kosten.

5.4 Wärmedämmung, Fenster- und Haustür-
erneuerung im Bereich von denkmal-
und satzungsgeschützten Gebäuden
(bei Bestandsbauten)

Anforderung
Eine Wärmedämmung, Fenster- und Haustür-
erneuerung, welche nicht der U-/ Uw-/ Ud-
Wert-Anforderung gemäß Punkt 5.2 bzw. 5.3
entspricht, kann unter folgenden Voraussetzun-
gen gefördert werden:
– Das Gebäude ist ein eingetragenes Bau-

denkmal oder befindet sich im örtlichen
Geltungsbereich einer Denkmalbereichs-,
Erhaltungs- oder Gestaltungssatzung;

– seitens der Bauaufsichtsbehörde bestehen
Auflagen zur Bauteilgestaltung, welche sich
auf den U-/ Uw-/ Ud-Wert auswirken;

– die Genehmigung der zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde zur vorgesehenen Maßnah-
me liegt vor.

Es ist die nach den Auflagen des Denkmalschut-
zes oder die nach den Vorgaben zum Schutz
der erhaltenswerten Bausubstanz maximal mög-
liche Dämmung einzubauen. Folgende Minde-
stanforderungen sind einzuhalten:

– Außenwand: U-Wert 0,45 W/m²K
– Fenster: Uw-Wert 1,40 W/m²K
– Dach: Die maximal mögliche Dämmschicht-

dicke (Sparrentiefe) wird mit einem Dämm-
stoff mindestens der Wärmeleitfähigkeits-
stufe 035 ausgefüllt.

Die Bewilligung und Auszahlung von Förder-
mitteln erfolgt unter folgenden Voraussetzun-
gen:
– für Maßnahmen im Bereich von Baudenk-

malen und Gebäuden in Denkmalbereichen
ist die Schlussabnahme durch die Untere
Denkmalbehörde zu belegen;

– für Maßnahmen im Bereich von satzungsge-
schützten Gebäuden ist die satzungskonfor-
me Ausführung durch eine Fachfirma oder
ein Ingenieurbüro zu belegen.

Förderung
Es gelten die entsprechenden Fördersätze der
thematisch zuzuordnenden Fördergegenstände.

5.5 Optimierung von Heizungsanlagen
(bei Bestandsbauten)

Es werden der hydraulische Abgleich von Pum-
penwarmwasserheizungen, der Austausch von
Heizungsumwälzpumpen und der Austausch
von Thermostatventilen und Thermostatköpfen
im Bereich bestehender Heizungsanlagen geför-
dert, welche nachweislich mindestens ein Jahr
im Betrieb sind. Sofern die Heizungsoptimierung
zusammen mit einem Austausch von wesentli-
chen Komponenten wie Wärmeerzeuger (Heiz-
kessel), Heizungsnetz, Heizkörper erfolgt, ist
diese nicht dem Bestand zuzuordnen. Der Aus-
tausch von Heizungsanlagen wird nicht geför-
dert.

5.5.1 Hydraulischer Abgleich einer Heizungs-
anlage im Bestand

Anforderung
Gefördert wird ein fachgerechter hydraulischer
Abgleich mit folgenden Arbeitsschritten:
– Abschätzung/Berechnung der Heizlast;
– Ermittlung der maximal benötigten Heiz-

wassermassenströme;
– Abschätzung/Berechnung der Druck-

verluste;
– Auswahl der Thermostatventile;
– Auslegung der Umwälzpumpe;
– Anpassung der Heizungsregelung;
– Einstellung und Dokumentation

aller ermittelten Werte.

Es sind alle mit dem hydraulischen Abgleich im
Zusammenhang stehenden Leistungen mit
zugeordneten Arbeitsstunden eindeutig und von
anderen Leistungen (Austausch Thermostatven-
tile/-köpfe, etc.) getrennt auszuweisen. Sofern
einzelne Leistungen im Vorfeld zur Angebots-



Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 11 | 18. März 2023 Seite 9

abgabe durchgeführt wurden (z.B. Abschätzung
der Heizlast) können diese nicht nachträglich
gefördert werden.

Die Bewilligung und Auszahlung der Fördermit-
tel erfolgt, wenn der ausführende Installations-
betrieb die fachgerechte Durchführung des
hydraulischen Abgleichs bestätigt und entspre-
chend dokumentiert hat. Dabei müssen die
Arbeitsschritte mit entsprechenden Angaben
zur neuen Einstellung der Vorlauftemperatur,
Pumpe etc. belegt werden.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– 20 Prozent der Gesamtkosten.

5.5.2 Austausch von Heizungsumwälz-
pumpen einer Heizungszentrale
im Bestand

Anforderung
Gefördert werden ausschließlich Pumpen mit
einem Energie-Effizienz-Index (EEI) kleiner/
gleich 0,20 nach der EU-Richtlinie für Energie
verbrauchende bzw. Energiebezogene
Produkte. Sofern der Austausch von Brauch-
wasserpumpen beantragt wird, sind diese nur
dann förderfähig, wenn der Nachweis erbracht
wird, dass die Warmwasserbereitung in das
Heizungssystem eingebunden ist.

Die Bewilligung und Auszahlung der Förder-
mittel erfolgt, wenn der ausführende Installa-
tionsbetrieb die fachgerechte Ausführung sowie
die fachgerechte Entsorgung der alten
Pumpe(n) bestätigt hat.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– 50 Prozent der Gesamtkosten (Montage-

und Produktkosten) pro ausgetauschte
Umwälzpumpe.

5.5.3 Austausch von Thermostatventilen und
Thermostatköpfen im Bestand

Anforderung
Gefördert wird der Einbau von voreinstellbaren
Thermostatventilen sowie mechanisch und elek-
tronisch gesteuerten Thermostatköpfen, sofern
folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
– Voreinstellbare Thermostatventile weisen

das Prüfzeichen „Keymark“ auf;
– mechanisch gesteuerte Thermostatköpfe

weisen das TELL Thermostatic Efficiency
Label der Stufe „I“ auf bzw. sind nach dem
Energie-Effizienz-Index EEI kleiner/gleich
0,50 klassifiziert;

– elektronisch gesteuerte Thermostatköpfe
verfügen über eine Temperaturanzeige
(Display), Programmierfunktionen zum Ein-
stellen von Raumtemperatur und Betriebs-
zeit, eine automatische Funktion für das
Schließen des Heizkörperventils bei Fen-
sterlüftung und sind auch manuell bedien-
bar.

Die Bewilligung und Auszahlung der Förder-
mittel erfolgt, wenn der ausführende Installa-
tionsbetrieb die fachgerechte Ausführung sowie
die fachgerechte Entsorgung der alten Thermo-
statventile/-köpfe bestätigt hat.

Alternativ können für den Austausch der Ther-
mostatköpfe Kopien der Kaufquittungen sowie

die ausgebauten alten Thermostatköpfe einge-
reicht werden. Der Austausch der Thermostat-
köpfe kann abweichend von Punkt 5 der Richt-
linie in Eigenleistung erfolgen.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– € 10 pro Thermostatventil oder Thermostat-

kopf.
– Bei gleichzeitigem Austausch von Thermo-

statventil und zugeordnetem Thermostat-
kopf erhöht sich die Förderung auf € 15.

5.6 Optimierung der dezentralen
Warmwasserbereitung
(bei Bestandsbauten)

Anforderung
Gefördert wird der Einbau vollelektronisch
geregelter Durchlauferhitzer mit einer Leistung
bis 30 kW, sofern folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
– Der Einbau erfolgt als Ersatz für hydrau-

lische Durchlauferhitzer und
– eine Darstellung des Wasser- und Energie-

verbrauchs ist durch eine Verbrauchs-
anzeige am Gerät oder über angeschlosse-
ne Geräte wie Smartphone oder Tablet
möglich.

Bei einer vollelektronischen Regelung kann auch
bei hohem Wasserbedarf durch leichte Drosse-
lung der Wassermenge die gewünschte Was-
sertemperatur gehalten werden. Dies ist gegen-
über elektronisch geregelten Durchlauferhitzern
noch effizienter und bietet einen zusätzlichen
Komfort.

Die Bewilligung und die Auszahlung der Förder-
mittel erfolgt, wenn der ausführende Installati-
onsbetrieb die fachgerechte Ausführung sowie
die fachgerechte Entsorgung des/der alten
Durchlauferhitzer/s bestätigt hat.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– 30 Prozent der Gesamtkosten (Montage-

und Produktkosten) pro ausgetauschten
Durchlauferhitzer.

5.7 Neuanschluss an die Fernwärme
(bei Bestands- und Neubauten)

Anforderung
Gefördert wird der Neuanschluss an die Fern-
wärme innerhalb des Stadtgebietes. Die Förde-
rung ist ausgeschlossen, wenn ein bestands-
kräftiger Bebauungsplan für das Gebäude einen
Anschluss an das Fernwärmenetz vorschreibt.

Für die Bewilligung und Auszahlung der Förder-
mittel sind die Kopie(n) der vollständigen Rech-
nung(en) zur Herstellung des Hausanschlusses
und dem Einbau der Fernwärmeübergabestati-
on vorzulegen. Dabei muss die Nennleistung
des Hausanschlusses und der Fernwärmeüber-
gabestation belegt werden.

Förderung
Die Förderung beträgt nach der Anschluss-Wär-
meleistung für Wärmeübergabestationen und
Hausanschlüsse:
– bis 25 kW € 4.500
– über 25 bis 50 kW € 4.000
– über 50 kW € 3.750

Die Fördersumme erhöht sich:
– für den Einbau einer Fernwärme-

Etagenheizung:
um € 500 je Etagenheizung

– für Entfernungen vom Netz zur Übergabe-
station über 10 bis 25 Meter: um € 1.000

– für Entfernungen vom Netz zur Übergabe-
station über 25 Meter: um € 1.500

5.8 Technischen Anlagen zur Nutzung
der Solarenergie
(bei Bestands- und Neubauten)

Über das Düsseldorfer Solarpotentialkataster
kann unter www.duesseldorf.de/solarkataster
das Potential eines Gebäudes für eine thermi-
sche Solaranlage bzw. eine Photovoltaik-Anlage
eingeschätzt werden.

5.8.1 Thermische Solaranlagen

Anforderung
Gefördert wird der Einbau thermischer Solaran-
lagen zur Warmwasserbereitung und zur Warm-
wasserbereitung mit Heizungsunterstützung.

Die Förderung ist jeweils grundsätzlich
ausgeschlossen:
– Bei Anlagen mit einer Bruttokollektorfläche

kleiner 4 m².
– Bei Anlagen die vollständig der Schwimm-

badwasser-Heizung dienen.

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:
– Kollektoren müssen eine gültige Zertifizie-

rung mit dem Prüfzeichen „Solar Keymark“
aufweisen.*

– Der Mindestenergieertrag pro Kollektor
muss 525 Kilowattstunden pro Quadrat-
meter und Jahr nachweislich betragen.
Der Nachweis ist durch ein unabhängiges
Prüfinstitut zu erbringen.*

– Die Anlage ist mit einem Wärmemengen-
zähler oder Funktionskontrollgerät bzw. ent-
sprechenden in das Regelgerät integrierten
Funktionen ausgestattet.

– Der hydraulische Abgleich wird durch-
geführt.

* Entsprechende Kollektoren und Anlagen sind
seitens des Bundesamtes für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) im Rahmen der Bun-
desförderung für effiziente Gebäude – Einzel-
maßnahmen (BEG EM) gelistet. Informationen
erhalten Sie hier: www.bafa.de/beg.

Die Bewilligung und Auszahlung der Förder-
mittel erfolgt, wenn die ordnungsgemäße,
sichere Installation und Inbetriebnahme der
thermischen Solaranlage gemäß gültiger Nor-
men und Regelwerke durch ein geeignetes
Fachunternehmen bescheinigt wird.

Förderung
Die Förderung beträgt für Solarthermie-
Anlagen zur Warmwasserbereitung:
für Gebäude mit 1 und 2 WE/NE:
€ 1.000 pro Gebäude und Anlage
für alle anderen Gebäudetypen: € 150 pro m²
für die ersten 20 m² Bruttokollektorfläche
€ 100,– für jeden m² über 20 m² Brutto-
kollektorfläche
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Die Förderung beträgt für Solarthermie-Anlagen
zur Warmwasserbereitung mit Heizungsunter-
stützung:
für alle Gebäudetypen: € 200 pro m²
für die ersten 20 m² Bruttokollektorfläche
€ 120,– für jeden m² über 20 m² Bruttokollek-
torfläche

Unter folgenden Voraussetzungen verändert
sich die Fördersumme:
– Dient die Anlage teilweise der Schwimm-

badbeheizung verringert sich die Förder-
summe um 20%.

– Bei Verwendung von Vakuumröhrenkollek-
toren erhöht sich die Fördersumme
pauschal um 25 Prozent.

5.8.2 Steckerfertige PV-Anlagen

Hinweis: Für solche Anlagen werden auch
andere Bezeichnungen verwendet, wie z.B.
Mini-PV Anlagen oder Balkon-PV Anlagen.

Anforderung
Gefördert wird die Neuinstallation von netz-
gekoppelten steckerfertigen PV Anlagen mit
einer installierten Wechselrichter-Gesamtleis-
tung bis 600 W oder der jeweils gültigen Vor-
norm für Steckersolargeräte (VDE V 0126-95).

Die Förderung ist grundsätzlich
ausgeschlossen:
– Bei gebrauchten Anlagen.

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:
– Es werden PV-Module verwendet, für die

von einer anerkannten Prüfstelle die Einhal-
tung der Mindestanforderungen nach IEC
61215 sowie IEC 61730 bestätigt werden.

– Es werden die aktuell gültigen Vorgaben
des Netzbetreibers zur Anmeldung einer
steckerfertigen PV Anlage eingehalten.
Die Installation der Module auf dem Balkon
kann – abweichend von den allgemeinen
Vorgaben der Richtlinie – in Eigenleistung
erbracht werden.

Förderung
Die Förderung beträgt:
– 50 Prozent der förderfähigen Kosten,

maximal € 600.

Förderfähige Kosten sind Materialkosten,
Kosten für Installationsarbeiten (Elektroarbeiten
und Montagearbeiten) durch einen Fachbetrieb
sowie Kosten für eine vom Netzbetreiber gefor-
derte Überprüfung durch einen Vertragsinstalla-
teur.

Der Förderempfänger verpflichtet sich, die
steckerfertige PV-Anlage mindestens 5 Jahre zu
nutzen. Das Amt für Umwelt- und Verbraucher-
schutz kann dies durch stichprobenartige Kon-
trollen vor Ort überprüfen.

Sonderförderung (Befristung bis 31.03.2026):
Für Haushalte mit geringen Einkommen (Düssel-
passinhaber) gelten folgende Sonderregelun-
gen:
– Die Förderung durch die Stadt Düsseldorf

beträgt 80 Prozent der förderfähigen
Kosten, jedoch maximal € 800 pro Antrag.

– Die Förderung muss mit einer haushaltsbe-
zogenen Energiesparberatung (Caritas oder
anderer Verbraucherberatung, elektrischer
Fachbetrieb, qualifizierte Wohnungs- oder
HauseigentümerInnen) kombiniert werden.

5.8.3 Photovoltaik-Anlagen

Anforderung
Gefördert wird die Neuinstallation von Photo-
voltaik (PV)-Anlagen wenn folgende Bedingun-
gen erfüllt sind:
– Es werden PV-Module verwendet, für die

von einer anerkannten Prüfstelle die Einhal-
tung der Mindestanforderungen nach IEC
61215 sowie IEC 61730 bestätigt werden.

– Es werden die technischen Vorgaben nach
§ 9 EEG in gültiger Fassung eingehalten.

Bei PV-Anlagen auf Zweifamilienhäusern (ZFH)
und Mehrfamilienhäusern (MFH) wird darüber
hinaus die Anpassung der Stromverteilung zur
Integration der für Mieterstrommodelle erfor-
derlichen intelligenten Messtechnik gefördert.

Die Bewilligung und Auszahlung der Förder-
mittel erfolgt, wenn die ordnungsgemäße,
sichere Installation und Inbetriebnahme der
PV-Anlage gemäß gültiger Normen und Regel-
werke durch ein geeignetes Fachunternehmen
bescheinigt wird (Inbetriebsetzungsprotokoll
gemäß Vorgabe des Netzbetreibers).

Förderung
Die Förderung beträgt pro PV-Anlage nach der
installierten elektrischen Leistung in kWp:
– für Anlagen größer 0,6 bis einschließlich

10 kWp: 300 Euro pro kWp.
– für Anlagen größer 10 kWp: 3.000 Euro

zzgl. 200 Euro pro kWp über 10 kWp.
– Die maximale Förderung für PV-Anlagen

beträgt 10.000 Euro.

Die Förderung beträgt für die Integration
intelligenter Messtechnik bei PV-Anlagen in
ZFH und MFH:
40 % der förderfähigen Kosten (Produkt- und
Installationskosten für Elektroverteilung und
Messtechnik einschließlich ggf. erforderlicher
Schlitz-, Stemm-, Putz-, Abkastungsarbeiten) -
maximal jedoch € 4.000 pro Förderantrag.

5.8.4 Speichersysteme
für Photovoltaik-Anlagen

Anforderung:
Gefördert wird die Neuinstallation von stationä-
ren Batteriespeichersystemen in Kombination
mit erstmalig errichteten und bestehenden
PV- Anlagen mit Inbetriebnahmedatum nach
dem 31.03.2012. Ein Autarkiegrad von minde-
stens 50% ist zu belegen. Der Nachweis kann
über das Düsseldorfer Solarpotentialkataster
unter www.duesseldorf.de/solarkataster oder
über eine alternative computergestütze Anla-
genprojektierung erfolgen.

Die Förderung setzt das Vorhandensein folgen-
der technischer Komponenten voraus:
– Speichertechnik auf Basis von Lithiumbatte-

rien mit einer Zeitwertersatzgarantie für
einen Zeitraum von 10 Jahren;

– Die Förderung erfolgt bis zu einer Speicher-
kapazität, die in Kilowattstunden zwei Mal
so groß ist wie die Nennleistung der neuen
Photovoltaikanlage in Kilowatt peak;

– Energiezähler zur Erfassung relevanter
Messgrößen.

Die Bewilligung und Auszahlung der Fördermit-
tel erfolgt, wenn die ordnungsgemäße, sichere
Installation und Inbetriebnahme des Batterie-
speichersystems gemäß gültiger Normen und
Regelwerke durch ein geeignetes Fachunter-
nehmen bescheinigt wird (Inbetriebsetzungs-
protokoll gemäß Vorgabe des Netzbetreibers).
Bei Batteriespeichersystemen in Kombination
mit einer bestehenden PV-Anlage wird alterna-
tiv eine Fachunternehmererklärung oder der
sogenannte „PV-Speicherpass“ als Nachweis
anerkannt.
(www.photovoltaik-anlagenpass.de)

Förderung:
Die Förderung beträgt pro Batteriespeicher-
system nach der installierten Bruttospeicher-
kapazität in kWh:
– Für jede bestehende und erstmalig errichte-

te PV-Anlage ist die Anzahl der förderfähi-
gen Batteriespeichersysteme auf ein Spei-
chersystem begrenzt.

– 250 Euro pro Kilowattstunde Batteriespei-
cherkapazität.

5.9 Lüftungsanlagen mit
Wärmerückgewinnung
(bei Bestands- und Neubauten)

Anforderung:
Zum Zweck der kontrollierten (Wohn-)Raum-
lüftung werden zentrale und dezentrale Lüf-
tungsanlagen mit Wärmerückgewinnung geför-
dert, welche folgende Anforderungen erfüllen:
– Zulassung des Deutschen Instituts für Bau-

technik (DIBt); alternativ ist zur Auszah-
lungsprüfung die Einhaltung bauordnungs-
rechtlicher Anforderungen durch ein geeig-
netes Fachunternehmen zu bescheinigen;

– Wärmebereitstellungsgrad mindestens 80
Prozent bei zentralen Geräten und minde-
stens 65 Prozent bei dezentralen Geräten.

Die Bewilligung und Auszahlung der Fördermit-
tel erfolgt, wenn die ordnungsgemäße, sichere
Installation und Inbetriebnahme der Lüftungsan-
lage gemäß gültiger Normen und Regelwerke
durch ein geeignetes Fachunternehmen
bescheinigt werden.

Förderung:
Die Förderung beträgt:
– für dezentrale Lüftungsanlagen: 200 Euro

pro dezentrales Lüftungsgerät.
– für zentrale Lüftungsanlagen in Gebäuden

mit 1 und 2 Nutzungseinheiten: 1.200 Euro
pro lüftungstechnisch versorgte Nutzungs-
einheit.

– für zentrale Lüftungsanlagen in Gebäuden
ab 3 Nutzungseinheiten: 800 Euro pro
lüftungstechnisch versorgte Nutzungs-
einheit.



Amtliche Bekanntmachungen | Ausgabe 11 | 18. März 2023 Seite 11

5.10 Wärmepumpen (bei Bestandsbauten)

Anforderung:
Gefördert wird der erstmalige Einbau von elek-
trisch betriebenen Wärmepumpen zur Raum-
heizung und zur kombinierten Warmwasser-
bereitung mit Raumheizung.
Förderfähige Wärmepumpenarten sind
Sole/Wasser-Wärmepumpen mit Erdsonden,
Sole-Wasser/Wärmepumpen mit Erdkollektoren
und Luft/Wasser-Wärmepumpen.

Die Förderung ist jeweils grundsätzlich
ausgeschlossen:
– Bei Anlagen in Gebäuden, die an die Nah-/

oder Fernwärmeversorgung angeschlossen
sind oder werden sollen oder

– wenn das Objekt im gemäß der der Richt-
linie als Anhang beigefügten Karte ausge-
wiesenen Fernwärme-Vorranggebiet liegt.
Bescheinigt die Stadtwerke Düsseldorf AG,
dass im Fernwärme-Vorranggebiet das
Objekt in den nächsten zwei Jahren keinen
Fernwärmeanschluss erhalten kann, so kann
die Anlage dennoch gefördert werden.

– Bei Anlagen die vollständig der Schwimm-
badwasser-Heizung dienen.

Folgende Voraussetzungen sind zu erfüllen:
– Die Vorlauftemperatur beträgt maximal

55 Grad Celsius.
– Für Sole-Wasser-Wärmepumpen liegt eine

Genehmigung der Unteren Umweltschutz-
behörde vor.

– Der Betrieb erfolgt durch den Bezug von
100Prozent zertifizierten Ökostrom (zuge-
lassene Zertifikate sind OK-Power-Label,
Grüner Stromlabel, TÜV-Nord/-Zertifikat,
TÜV-Süd-Zertifikat) oder über eine Photo-
voltaik-Anlage mit entsprechender Leistung.

– Die Jahresarbeitszahl (JAZ) beträgt für
Sole/Wasser-Wärmepumpen mindestens
3,8 bzw. 4.0 für die Raumheizung von
Gewerbeimmobilien und für Luft/Wasser-
Wärmepumpen mindestens 3,5 (Berech-
nung nach VDI 4650 Blatt 1).

– Die Wärmepumpe ist seitens des Bundes-
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) als „Wärmepumpe mit Prüf-/Effi-
zienznachweis“ gelistet.*

– Die Wärmepumpe verfügt über eine netz-
dienliche Schnittstelle: Smart Grid (SG)
Ready / Virtual Heat and Powert Ready-
Fähigkeit (BAFA-Liste*)

– Der hydraulische Abgleich wird durchge-
führt. Nachweis eines hydraulischen
Abgleichs nach Verfahren A oder B gemäß
Bestätigungsformular des hydraulischen
Abgleichs des Spitzenverbands der Gebäu-
detechnik „VdZ-Forum für Energieeffizienz
in der Gebäudetechnik e. V.“
(www.vdzev.de/broschueren/formulare-
hydraulischer-abgleich). In Nichtwohnge-
bäuden ist grundsätzlich das Verfahren B
durchzuführen.

* Informationen zur Bundesförderung für
effiziente Gebäude erhalten Sie hier:
www.bafa.de/beg. Förderfähige Wärme-
pumpen sind dort gelistet.

Die Verwendung von Wärmepumpen mit natür-
lichen Kältemitteln/ Kältemitteln mit geringem
Treibhauspotential wird empfohlen.

Die Förderung von Wasser-Wasser-Wärme-
pumpen (Grundwasser-Wärmepumpen) kann
im Rahmen einer Einzelfallentscheidung gemäß
Richtlinie Punkt 6.1 geprüft werden.

Unter www.geothermie.nrw.de kann über den
Standortcheck des Geologischen Dienstes NRW
das geothermische Potential eines Untergrun-
des eingeschätzt werden.

Die Bewilligung und Auszahlung der Förder-
mittel erfolgt, wenn die ordnungsgemäße,
sichere Installation und Inbetriebnahme der
Wärmepumpenanlage/n gemäß gültiger Nor-
men und Regelwerke durch ein geeignetes
Fachunternehmen bescheinigt wird.

Förderung:
Die Förderung beträgt:
pro Anlage nach der installierten Nennwärme-
leistung:
– bis 25 kW € 3.500
– über 25 bis 50 kW € 4.000
– über 50 kW € 4.500

Bonus: Wird der hydraulische Abgleich nach
Verfahren B (raumweise Heizlastberechnung in
Anlehnung an DIN EN 12831) durchgeführt und
nachgewiesen, erhöht sich die bewilligte Förde-
rung um 10 Prozent.

Unter folgenden Voraussetzungen ändert sich
die Fördersumme:
– Dient die Wärmepumpe teilweise der

Schwimmbadbeheizung verringert sich die
Fördersumme um 20 Prozent.

– Wird die Wärmepumpe mit einem neuen
Gas-Brennwertkessel kombiniert verringert
sich die Fördersumme um 20 Prozent.
Es gibt keine Anforderung an eine maximale
Vorlauftemperatur.

– Sind beide o.g. Voraussetzungen erfüllt,
verringert sich die Fördersumme
um 40 Prozent.

5.10.1 Innovationsförderung Wärmepumpe-
Photovoltaik-Kombination
(bei Bestandsbauten)

Gefördert wird der gleichzeitige Einbau einer
Wärmepumpe mit einer Photovoltaik (PV)-An-
lage einschließlich Speicher. Die nachträgliche
Kombination der genannten Anlagenteile ist
nicht förderfähig.

Anforderung:
– Sowohl die Wärmepumpe als auch die

PV-Anlage und der Speicher entsprechen
den jeweiligen Fördervoraussetzungen
unter den Punkten 5.8.3, 5.8.4 und 5.10 der
Richtlinie und die entsprechenden Anträge
wurden bewilligt.

– Alternativ zum Autarkiegrad von min 50%
muss eine maximale technische Belegung
der Dachfläche nachgewiesen werden

– Die mit der Wärmepumpe erzeugte Wärme
wird zu mehr als 50% für die Raumheizung
genutzt.

– Die Wärmepumpe wird über ein Mess-
konzept mit selbsterzeugtem Solarstrom
versorgt.

Förderung:
Die für die PV-Anlage und den Speicher bewil-
ligte Förderung erhöht sich um 30%.

5.11 Wand-Ladestation für Elektroautos
(bei Bestands- und Neubauten)

Anforderung:
Zum Laden eines Elektroautos können Wand-
Ladestationen (Wallboxen) genutzt werden.
Die Kosten für Erwerb und Installation einer
Ladestation können gefördert werden, wenn
folgende Bedingungen erfüllt sind:
– Im Besitz der Förderempfängerin, des För-

derempfängers befindet sich ein Elektro-
auto der EG-Fahrzeugklasse Klasse M1 und
N1 oder wurde rechtsverbindlich bestellt
bzw. geleast, zugelassen sind Automobile
mit reinem Elektroantrieb und Plug-In-
Hybridantrieb und

– der Betrieb erfolgt über eine Photovoltaik-
Anlage mit mindestens 6 kWp Leistung inkl.
Stromspeicher oder durch den Bezug von
100Prozent zertifizierten Ökostrom (zuge-
lassene Zertifikate sind OK-Power-Label,
Grüner Stromlabel, TÜV-Nord/-Zertifikat,
TÜV-Süd-Zertifikat).

Wand-Ladestationen mit einer Bemessungslei-
stung über 3,6 kVA sind beim Energieversorger
anzumelden. Das entsprechende Online-Formu-
lar ist unter https://www.netz-duesseldorf.de/
netzanschluss/e-mobilitaet/ladeinfrastruktur-
fuer-e-mobilitaet/anmeldung-von-
ladepunkten/ hinterlegt.

Die Bewilligung und Auszahlung der Fördermit-
tel erfolgt, wenn die ordnungsgemäße, sichere
Installation und Inbetriebnahme der Wand-
Ladestation gemäß gültiger Normen und Regel-
werke durch ein geeignetes Fachunternehmen
bescheinigt wird.

Förderung:
Die Förderung beträgt bei Bestands-
und Neubauten:
50 Prozent der Gesamtkosten (Anschluss- und
Gerätekosten). Die maximale Förderung pro
installierter Ladestation beträgt 2.000 Euro.

5.12 Energieeffiziente Wohngebäude
(bei Neubauten)

Gefördert wird der Bau und der Ersterwerb
besonders energieeffizienter neuer Wohnge-
bäude (Passivhaus* und Effizienzhaus**):
– Effizienzhaus-Stufe 40, 40 plus
– Passivhaus-Standard: Classic, Plus und

Premium

Anforderung:
– Es liegt eine Baugenehmigung oder ein Ver-

trag mit einem Bauträger vor.
– Effizienzhaus: Nachweis Berechnung Effi-

zienzhaus (gemäß BEG-Förderung)*.
– Passivhaus: Das Bauvorhaben wird durch

ein vom Passivhaus-Institut zugelassenes
Büro auf Basis des Passivhaus-Projektie-
rungspakets (PHPP) geplant und bestätigt**.

* Die Berechnung erfolgt grundsätzlich nach
den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes.
Der Effizienzhaus 40 (EH 40) Status bedeutet
eine Absenkung des erforderlichen Primär-
energiebedarfs auf 40Prozent vom zulässigen
Wert und eine Absenkung des spezifischen
Transmissionswärmetransferkoeffizienten auf
55Prozent vom zulässigen Wert. Beim Effi-
zienzhaus 40 Plus (EH 40 Plus) ist zusätzlich
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eine stromerzeugende Anlage mit Visualisie-
rung der Stromerzeugung und des -verbrau-
ches vorzusehen. Zudem ist ein Speicher-
system für den Strom und eine Lüftungsanlage
mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von
mindestens 80 Prozent vorzusehen.

Informationen zu Energie-Effizienz-Expert:innen
sind unter https://www.energie-effizienz-
experten.de/ zu finden.

** Informationen zu zertifizierten Passivhaus-
Planern/-Beratern sind unter www.passiv.de
zu finden.

Förderung:
Die Förderung beträgt anteilig zu den förder-
fähigen Kosten:

EH 40, EH 40 plus, PH Premium
PH Classic PH Plus

10% 12,5% 15%

Beim Neubau sind die gesamten Bauwerks-
kosten inklusive der Kosten der für den nut-
zungsunabhängigen Gebäudebetrieb notwendi-
gen technischen Anlagen (Kostengruppen 300
und 400 der DIN 276 in gültiger Fassung)
für das Gebäude förderfähig,
maximal 150.000 €/Wohneinheit.

Eine zusätzliche Förderung über weitere Förder-
tatbestände dieser Richtlinie ist nicht möglich.

6. Einzelfallentscheidung

Das Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz
behält sich vor, bei Maßnahmen, die aufgrund
spezieller Randbedingungen nicht von der vor-
gegebenen Fördersystematik erfasst sind,
zugunsten von klimaschützenden Effekten
abweichende Einzelfallentscheidungen zu tref-
fen. Voraussetzung ist, dass ein hohes Maß an
Energieeinsparung und/oder die Substitution
von fossilen Energien durch erneuerbare Ener-
gien über gesetzliche Anforderungen hinaus
erreicht wird. Die Maßnahmen müssen im Ein-
klang mit dem Grundgedanken der Förderricht-
linie stehen.

6.1. innovative Sondermaßnahmen

Beispiele für innovative Sondermaßnahmen
sind der Bau/die Sanierung von Plus-Energie-
Häusern, die nicht unter Punkt 5.12 fallen, der
Einbau transparenter Wärmedämmung, die
Umsetzung innovativer Energiekonzepte
(z.B. Anlagen mit Langzeitspeichern),
Wasserstoff-Heizungen und PVT-Anlagen
(Kombination von Photovoltaik und Solar-
thermie).

Förderung:
Die Fördersumme wird in Anlehnung an die För-
derung thematisch vergleichbarer Fördergegen-
stände ermittelt, ist aber begrenzt auf einen
maximalen Zuschuss von 10.000 Euro pro Maß-
nahme.

6.2. sonstige Maßnahmen

Es können auch weitere Maßnahmen gefördert
werden, die von der Fördersystematik nicht
erfasst sind, wie z.B. Contracting-Modelle.
Interessenten können mit dem Amt für Umwelt-
und Verbraucherschutz Kontakt aufnehmen und
das Vorhaben formlos beschreiben.

Förderung:
Die Fördersumme wird in Anlehnung an die
Förderung thematisch vergleichbarer Förder-
gegenstände ermittelt, ist aber begrenzt auf
einen maximalen Zuschuss von 50.000 Euro
pro Maßnahme.

7. Bewilligung und Auszahlung
sowie Ausschlussfrist

Nach Abschluss und Abrechnung der Maßnah-
me wird der Auszahlungsantrag gestellt. Sofern
der Antrag unvollständig ist, erfolgt eine schrift-
liche Benachrichtigung. Nach Eingang der voll-
ständigen Unterlagen wird der Antrag zur Aus-
zahlung geprüft. Im Falle einer positiven Prü-
fung erfolgt die Bewilligung und Auszahlung der
Fördermittel. Das Prüfergebnis wird mit förm-
lichem Bescheid bekannt gegeben.

Maßgebend für die Bewertung der Förderfähig-
keit und die Berechnung der Zuschüsse sind die
Angaben der technischen Beschreibungen, der
Fachunternehmerbescheinigungen sowie der
Schlussrechnungen. Sofern die Ausführung
einer Fördermaßnahme in Qualität und/oder
Umfang in einem nicht nachvollziehbaren Maß
von der Antragstellung abweicht, erfolgt eine
erneute Überprüfung der Antragsunterlagen, bei
der gegebenenfalls ergänzende Belege angefor-
dert werden. Im Ergebnis kann dieses zu einer
veränderten Förderhöhe führen.

Der Auszahlungsantrag ist mit dem dafür vorge-
sehenen Formular zu stellen und einschließlich
der erforderlichen Anlagen beim Amt für
Umwelt- und Verbraucherschutz der Landes-
hauptstadt Düsseldorf einzureichen. Der Aus-
zahlungsantrag gilt nur in Verbindung mit einem
vorausgegangenen Förderantrag. Die erforder-
lichen Anlagen werden mit dem jeweiligen
Antragsformular beschrieben. Der Antrag wird
abgelehnt, wenn auch nach entsprechender
Aufforderung die notwendigen Unterlagen nicht
fristgerecht nachgereicht werden.

Die Förderhöchstgrenze ist auf maximal
100.000 Euro pro Förderempfängerin, Förder-
empfänger und Jahr festgesetzt.

Die mit den Zuschüssen gedeckten Kosten dür-
fen nicht mietwirksam umgelegt werden.

Die Abruffrist der Fördermittel beträgt 18 Mona-
te nach Bekanntgabe der Fördernummer. Frist-
beginn ist die Bekanntgabe des Schreibens zur
Feststellung der Förderfähigkeit und Zuteilung
der Fördernummer. Danach ist der Anspruch
grundsätzlich ausgeschlossen. Im Ausnahmefall
kann auf schriftlichen Antrag eine Fristverlänge-
rung gewährt werden.

8. Kumulierbarkeit der Fördermittel

Eine Kumulierbarkeit mit anderen Förder- und
Zuschussprogrammen ist grundsätzlich möglich,
sofern dadurch nicht die maximale Förderhöhe
von 50 Prozent der Gesamtkosten einer Maß-
nahme überschritten wird. Ausnahme ist der
Austausch von Heizungsumwälzpumpen gemäß
Punkt 5.5.2. Für Förderempfänger einer
steckerfertigen PV Anlage, die einen Düsselpass
besitzen, entfällt die Kumulierungsgrenze. Die
Förderung deckt maximal die Gesamtkosten der
steckerfertigen PV-Anlage ab (kumuliert maxi-
mal 100%). Diese Sonderförderung ist befristet
bis 31.03.2026. In den Antragsformularen ist zu
bestätigen, ob andere Fördermittel in Anspruch
genommen werden. Entsprechende Belege, aus
denen die Fördersumme hervorgeht, sind einzu-
reichen.

Eine Kumulierung mit der steuerlichen Förde-
rung der energetischen Gebäudesanierung
gemäß §35a und § 35c Einkommensteuergesetz
(EStG) ist ausgeschlossen.

Förderempfänger sind für die Einhaltung der
Vorgaben zur Kumulierbarkeit von weiteren
Fördermitteln von anderer Stelle (KfW, BAFA,
etc.) selbst verantwortlich.

Kreditprogramme können mit dem Förderpro-
gramm „Klimafreundliches Wohnen und Arbei-
ten in Düsseldorf“ kombiniert werden.

9. Erstattung der Fördermittel

Förderempfänger sind verpflichtet, gewährte
Fördermittel zurückzuzahlen, wenn von ihr, ihm
die Regeln unter Punkt 8 dieser Richtlinie nicht
eingehalten werden.

Die Fördermittel werden mit Verzinsung zurück-
gefordert, wenn die Zuwendung durch unrichti-
ge oder unvollständige Angaben erwirkt wurde.
Der Erstattungsanspruch der Landeshauptstadt
Düsseldorf ist mit seiner Entstehung fällig und
von diesem Zeitpunkt verzinst nach § 49a
VwVfG NRW (Verwaltungsverfahrensgesetz
Nordrhein-Westfalen) zu erstatten.

10. Ausschluss des Rechtsanspruchs

Bei dem Förderprogramm „Klimafreundliches
Wohnen und Arbeiten in Düsseldorf“ handelt es
sich um eine freiwillige Leistung der Landes-
hauptstadt Düsseldorf. Ein Rechtsanspruch auf
Bewilligung von Zuschüssen besteht daher
nicht. Die Zuteilung erfolgt im Rahmen der
haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden
Mittel in der Reihenfolge des Eingangs der voll-
ständigen prüfungsfähigen Anträge (einschließ-
lich der zum Nachweis der richtlinienkonformen
Fertigstellung der Maßnahmen geforderten
Belege). Bei einer gravierenden Änderung der
Finanzlage ist die Stadt berechtigt, das Förder-
programm zu stoppen und keine Förderzusagen
mehr zu erteilen. Dies ist anzunehmen, wenn die
Änderung der Finanzlage zu einer haushaltswirt-
schaftlichen Sperre oder zu einem Haushaltssi-
cherungskonzept in dem betreffenden Jahr
führt oder geführt hat.
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11. Inkrafttreten und Anwendbarkeit
der Förderrichtlinie

Diese Förderrichtlinie tritt am 20.03.2023
in Kraft.

Sie ist für die ab dem 20.03.2023 eingegan-
genen Anträge anzuwenden.
Änderungen können jederzeit durch den Rat
der Landeshauptstadt Düsseldorf beschlossen
werden.
Die allgemeinen Förderrichtlinien der Landes-
hauptstadt Düsseldorf gelten im Übrigen, soweit
diese Richtlinie nicht etwas anderes bestimmt.

Anlage zur Förderrichtlinie
Karte: Umrandeter Bereich innerhalb des Stadtgebietes: Fernwärme-Vorranggebiet (Punkt 5.10)
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– Ordnungsamt –

des Bescheides 5327 0005 2061 9530 SB 06
vom 02.02.2023 an Miomir Spasovski, Hristo
Lekarski 4, 2500 Kyustendil, Bulgarien

des Bescheides 5327 0005 2061 6034 SB 06
vom 17.01.2023 an Maysara Al Ahmad, Aster-
straat 441, 6708DX Wageningen, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2065 5056 SB 17
vom 31.01.2023 an Suwengelo Sugarto Sugairo
Meulens, Johan Jongkindstraat 21,
1318 LT Almere, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2062 4762 SB 02
vom 30.01.2023 an Rutger de Vries, Kottense-
weg 9, 7101 JM Winterswijk, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2063 1050 SB 02
vom 30.01.2023 an George Stephaan Ruppert,
Engelenhof 6, 6131 DE Sittard, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2062 8881 SB 65
vom 31.01.2023 an Thomas Bense, Laan van
Avant-Garde 296, 3059 RA Rotterdam,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2060 8643 SB 06
vom 03.03.2023 an Mihai Burcsa,
Haydnstraße 59, 44145 Dortmund

des Bescheides 5327 0005 2054 4874 SB 08
vom 31.01.2023 an Aslihan Otaci, Beverloses-
teenweg 498, 3581 Beringen, Belgien

des Bescheides 5327 0005 2065 3746 SB 13
vom 09.02.2023 an Albert Meijer, Laurier 1,
7676 DG Westerhaar, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2065 3720 SB 112
vom 30.01.2023 an Herman Ludwig van den
Brink, Ravenweg 217, 7331 LD Apeldoorn,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2061 8622 SB 54
vom 26.01.2023 an Ünsal Ersöz, Beulenlaan 19,
6029 PX Sterksel, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2051 2786 SB 02
vom 27.01.2023 an Alberto Galasso Sopena,
Sistema Solar 21, 28830 San Fernando de
Henares, Spanien

des Bescheides 5327 0005 2065 3614 SB 02
vom 27.01.2023 an Jolijn Sylvia Wilfriede
Asschert, Veldweg 2a, 7156 RX Beltrum,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2052 2412 SB 08
vom 08.02.2023 an Volodymyr
Myroshinichenko, Mortentialaan 26,
3910 Pelt, Belgien

des Bescheides 5327 0005 2016 4869 SB 03
vom 08.02.2023 an Djoroy JG Bütner, Van
Starkenbrogh Straat 94, 7002 EH Doetinchem,
Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2062 7397 SB 53
vom 27.01.2023 an Milan Calvin Gerard de la
Croix, 3363 HK Sliedrecht, Niederlande

Öffentliche Zustellungen
des Bescheides 5327 0005 2065 3681 SB 116
vom 09.02.2023 an Aron Gronen-
berg,Luikenschans 8, 3905 MR Veenendaal,
Niederlande

des Bescheides 5329 0005 0444 2325 SB 81
vom 22.02.2023 an Osman Ljuta, Erasmus-
straße 1, 40223 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 2062 0430 SB 59
vom 30.01.2023 an Ünal Balci, Marienburgse-
straat 37, 6511 RL Nijmegen, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 2069 7387 SB 16
vom 01.02.2023 an Kadir Kocak,
Grote Markt 18/4.02, 3500 Hasselt, Belgien

des Bescheides 5327 0005 2043 9876 SB 53
vom 31.01.2023 an Miklos Liszenko,
Föhrenweg 1, 73054 Eislingen

des Bescheides 5327 0005 2064 3694 SB 65
vom 31.01.2023 an Mohammad Rasi Nojehdehi,
Am Stadtweiher 2, 40699 Erkrath

des Bescheides 5327 0005 2043 2669 SB 09
vom 08.02.2023 an Carlo Den Hartog, Hoenza-
drielsedijk 7, 5333 PA Hoenzadriel, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 1893 8890 SB 121
vom 02.03.2023 an Valentin-Dorin Stoica, OT
Holweide, Bergisch Gladbacher Straße 515,
51067 Köln

des Bescheides 5327 0005 2027 8686 SB 65
vom 02.02.2021 an Marian Jania, Jurkow 11,
34-643 Jurkow, Polen

des Bescheides 5327 0005 1904 4957 SB 120
vom 23.02.2023 an Pitulan Rostas-Ciurar,
c/o Andree Willi, Aderkirchweg 19,
40221 Düsseldorf

des Bescheides 5327 0005 2054 8888 SB 09
vom 30.01.2023 an Leroy van Aarle, Assen-
dorperstraat 28, 8012 CH Zwolle, Niederlande

des Bescheides 5327 0005 3581 SB 64 vom
31.01.2023 an Serghei Iscolnii, bei Sitnicov,
Sudermannsstraße 5, 44137 Dortmund

des Bescheides 5327 0005 2049 7760 SB 53
vom 18.01.2023 an Fahri Birincioglu, Hanauer-
weg 8, 41564 Kaarst

des Bescheides 5327 0005 2061 8754 SB 112
vom 30.01.2023 an Monica Andra Cotolan,
Jakobstr. 27, 46149 Oberhausen

des Bescheides 5327 0005 2011 8573 SB 116
vom 06.02.2023 an Martin Glowaki, Korotyns-
kiego 32/60, 02-123 Warschau, Polen

des Bescheides 5327 0005 1982 9571 SB 65
vom 02.02.2023 an Paolo Sammarco, Scharn-
horststraße 16, 44147 Dortmund

des Bescheides 5327 0005 2027 9275 SB 121
vom 25.01.2023 an Naiara Soliz, Pl. Andlucia 6,
50007 Zaragoza, Spanien

Die Bescheide können beim Ordnungsamt der
Landeshauptstadt Düsseldorf, Erkrather
Str. 1-3, 40233 Düsseldorf, Zimmer 110 einge-
sehen, bzw. in Empfang genommen werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechts-
verluste drohen können.

Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz

der Gebührenbescheide Abfallentsorgung und
Straßenreinigung für das Grundstück Siegbur-
ger Straße 110 vom 06.01.2021, vom 05.01.2022
und vom 11.01.2023 zu Kd.Nr. 25110089389 der
AWISTA GmbH an die Pflichtige: Frau Angelika
Kollenbroich, letzte hier bekannte Adresse:
Siegburger Straße 110a, 40591 Düsseldorf

des Gebührenbescheides Straßenreinigung für
das Grundstück Gubener Straße 45 vom
11.01.2023 zu Kd.Nr. 25110142477 der AWISTA
GmbH an den Pflichtigen: Herrn Markus Hap
letzte hier bekannte Adresse:
1 Fraser Street 06-18, 189350 Singapore

des Gebührenbescheides Straßenreinigung für
das Grundstück Hoffeldstraße 71 vom
11.01.2023 zu Kd.Nr. 25110126506 der AWISTA
GmbH an die Pflichtigen: Konstantinos
Moysiadis und Miteigentümer mit dem Zustel-
lungsbevollmächtigten: Herr Charitos
Moysiadis, letzte hier bekannte Adresse: Agiou
Basiliou 22, 55133 Kalamaria, GRIECHENLAND

des Gebührenbescheides Straßenreinigung für
das Grundstück Hoffeldstraße 71 vom
11.01.2023 zu Kd.Nr. 25110126506 der AWISTA
GmbH an die Pflichtigen: Konstantinos
Moysiadis und Miteigentümer mit dem Zustel-
lungsbevollmächtigten: Herr Konstantinos
Moysiadis, letzte hier bekannte Adresse: Agiou
Basiliou 22, 55133 Kalamaria, GRIECHENLAND

des Gebührenbescheides Straßenreinigung für
das Grundstück Hoffeldstraße 71 vom
11.01.2023 zu Kd.Nr. 25110126506 der AWISTA
GmbH an die Pflichtigen: Konstantinos
Moysiadis und Miteigentümer mit dem Zustel-
lungsbevollmächtigten: Herr Elpido Foros
Moysiadis, letzte hier bekannte Adresse:
Orfeos 10, 50200 Ptolemaida,
GRIECHENLAND

Die Bescheide können beim Amt für Umwelt-
und Verbraucherschutz der Stadt Düsseldorf,
Brinckmannstr. 7, 40225 Düsseldorf, Zimmer
216, eingesehen bzw. in Empfang genommen
werden.

Mit der öffentlichen Zustellung werden Fristen
in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsver-
luste drohen können.
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Jugendamt
– Unterhaltsvorschussstelle –

der Rechtswahrungsanzeige vom 06.03.2023
zum Aktenzeichen 51/67.232-018550 an Herrn
Domenico Filingeri, letzte bekannte Anschrift:
Hochfeldstraße 27, 47053 Duisburg.

des Bescheides vom 03.03.2023 zum Akten-
zeichen 51/67.451-005432 Nichols an Herrn
Benston Nichols, letzte bekannte Anschrift:
Trinidad & Tobago.

des Bescheides vom 25.01.2023 zum Akten-
zeichen 51/67-UV-038970-5810 an Herrn Yasir
Farhan Gatea Al-Sarraji, letzte bekannte
Anschrift: Tackenweide 19, 46446 Emmerich
am Rhein.

des Bescheides vom 25.01.2023 zum Akten-
zeichen 51/67-UV-038969-5810 an Herrn Yasir
Farhan Gatea Al-Sarraji, letzte bekannte
Anschrift: Tackenweide 19, 46446 Emmerich
am Rhein.

des Bescheides vom 25.01.2023 zum Akten-
zeichen 51/67-UV-038971-5810 an Herrn Yasir
Farhan Gatea Al-Sarraji, letzte bekannte
Anschrift: Tackenweide 19, 46446 Emmerich
am Rhein.

der Inverzugsetzung vom 07.03.2023 zum
Aktenzeichen 51/67-UV-039000-5890 an
Herrn Oleksandra Khavrov, letzte bekannte
Anschrift: Mariupol, Ukraine.

der Inverzugsetzung vom 07.03.2023 zum
Aktenzeichen 51/67-UV-039001-5890 an
Herrn Oleksandra Khavrov, letzte bekannte
Anschrift: Mariupol, Ukraine.

Die Schriftstücke können beim Jugendamt –
Unterhaltsvorschussstelle –, Willi-Becker-
Allee 10, 40227 Düsseldorf, Zimmer 301 einge-
sehen bzw. in Empfang genommen werden.

Das Schriftstück gilt zwei Wochen nach
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung als
zugestellt. Mit der öffentlichen Zustellung wer-
den Fristen in Gang gesetzt nach deren Ablauf
Rechtsverluste drohen können.

Kraftloserklärung
Der am 15.02.2023 ausgehändigte Auszug aus
der Genehmigungsurkunde für den Gelegen-
heitsverkehr mit Taxen mit der Ordnungsnum-
mer 1282, ausgestellt auf das Taxiunternehmen
Alexandre Mordoukhovitch, Wilhelm-Kreis-
Straße 3, 40595 Düsseldorf, gültig bis
05.03.2024, wird gemäß § 17 Abs.5 des Perso-
nenbeförderungsgesetzes (PBefG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 08.08.1990
(BGBI.I S. 1690) in der jeweils geltenden Fas-
sung für kraftlos erklärt.

Eine Zweitschrift des Auszuges aus der Geneh-
migungsurkunde wurde am 13.03.2023 ausge-
stellt.
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Düsseldorf

„Art and Magic in a German Metro“ – 
so beschreibt die New York Times diese 
spektakuläre U-Bahn-Linie. Entdecken 

lerisch gestalteten U-Bahnhöfe.

 1 €

www.duesseldorf-tourismus.de/

Ermäßigung mit 
DüsseldorfCard0%

Wehrhahn-Linie 
Düsseldorf

Ihr Veranstalter 
Düsseldorf Tourismus GmbH, Benrather Str. 9, 40213 Düsseldorf 
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